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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zum Recht der Verbraucher auf eine fundierte Auswahl von Lebensmitteln1

1. Die Verbraucherschutzpolitik gehört zum strategischen Ziel der Europäischen Union, die 
Lebensqualität ihrer Bürger zu verbessern. In diesem Zusammenhang sollte das Recht der 
Verbraucher auf eine fundierte Auswahl von Erzeugnissen in allen Bereichen 
einschließlich der Lieferkette von Lebensmitteln geachtet werden. 

2. Laut den Ergebnissen der Studie über das Funktionieren des freiwilligen 
Etikettierungssystems in der Europäischen Union (EAHC/FWC/2012 86 04) treffen mehr 
als 70 % der Verbraucher ihre Kaufentscheidung bei Lebensmittelerzeugnisse auf der 
Grundlage der Angaben auf der Produktverpackung. 

3. Technische Innovationen im Bereich der Sammlung, des Austauschs und der Verwendung 
von Daten für die Überwachung des Durchlaufs von Rohstoffen und anderen 
Bestandteilen ermöglichen eine verlässliche Rückverfolgbarkeit, wodurch die Qualität und 
Unbedenklichkeit von Lebensmitteln gewährleistet ist. Die Hersteller und die 
Aufsichtsbehörden profitieren von dieser Rückverfolgbarkeit ebenso wie die Verbraucher, 
denen dadurch umfassende Informationen über die Herkunft und die Bestandteile zur 
Verfügung stehen. So werden die Verbraucher sowohl über die Herkunft von Milch und 
Milcherzeugnissen als auch über den gesamten Zyklus bei Fleisch und Fleischprodukten 
unterrichtet, einschließlich der Angaben über das Geburtsdatum, den Geburtsort, den Ort 
der Aufzucht, das Datum der Schlachtung sowie das Datum und den Ort des ersten 
Einfrierens.

4. Die Kommission wird aufgefordert, zu erkunden, welche technischen Möglichkeiten es 
gibt, mit denen sichergestellt werden kann, dass Verbraucher mittels der Etikettierung den 
bestmöglichen und einfachsten Zugang zu allen Angaben über die Herkunft und die 
Bestandteile von Lebensmitteln haben. 

5. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


